
§1 Allgemeines

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle 
unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und 
werden Inhalt des Vertrages, soweit wir nicht schriftlich 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben. Sie gelten auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit aus-
drücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie 
seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt 
hat.

§2 Angebote und Aufträge

2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend und gelten vorbehaltlich 
Zwischenverkauf, sofern sie nicht in schriftlicher Form als 
verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt 
daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die 
Auslieferung der Ware zustande.

2.2 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie 
andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten 
gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd 
Maß gebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung 
durch uns können sie verbindlicher Vertragsinhalt werden.

§3 Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Preise gelten „FCA“ (Incoterms 2000) sofern keine 
abweichende Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde. 

3.2  Transportkosten und gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren 
Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rech-
nungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen.

3.3   Unsere Rechnungen sind innert   30 Tagen ab Rechnungsda-
tum ohne Abzug zu zahlen, sofern nicht ein abweichendes 
Zahlungsziel schriftlich bestätigt wurde. Gerät der Käufer mit 
einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungs-
verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort 
fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu 
verlangen.

§4 Lieferzeit

4.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als 
nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei 
unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb  
von 2 Werktagen nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden 
Fall noch als rechtzeitig.

4.2 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht 
einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug 
geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu 
gewähren, die mit dem als verbindlich bezeichneten 
Lieferdatum beginnt. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 
ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

4.3 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus an-
deren außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen 
ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich 
erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die 
Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine 
gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungs-
erbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

4.4 Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. 
Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum 
Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis 
länger als vier Wochen an, sind sowohl der Käufer als auch wir 
zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht 
durchgeführt ist. 

4.5 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatz-
ansprüche jeder Art ausgeschlossen.

§5 Versand

5.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Gefahr 
geht mit der Verladung der Ware auf ihn über, auch wenn 
frachtfreie Lieferung vereinbart ist Wir sind nicht verpflichtet, 
für eine Transportversicherung zu sorgen.

5.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart 
wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang be-
rechtigt, die einzeln berechnet werden.

§6 Gewährleistung/Haftung 

6.1 Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, 
Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und 
deren Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel 
sind von dem Käufer innerhalb von zwei   Wochen ab 
Ablieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns 
gegenüber zu rügen.

6.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der 
Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig 
schriftlich gerügt hat. Soweit ein von uns zu vertretender 
Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig 
schriftlich gerügt wurde, sind wir -unter Ausschluss der Rechte 
des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den 
Kaufpreis herabzusetzen- zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei 
denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer 
hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur 
Nacherfüllung zu gewähren. 

6.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Verkäufers durch 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware 
erfolgen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der 
Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der 
Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag 
erklären.

6.4 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechts-
natur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 
Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

§7 Eigentumsvorbehalt

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehalts-
ware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. 
Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des 
Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten 
aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, 
Schadensersatzansprüchen erfüllt hat. 

7.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere 
von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen 
Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich 
zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten 
zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung 
und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen 
Zugriffe Dritter entstehen.

7.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer 
Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die 
Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden 
Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die 
dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der 
Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der 
Vorbehal tsware zu deren Verwertung befugt. Der 
Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen 
aufgerechnet.

§8 Erfüllungsort

 Unsere allgemeine Lieferbedingunen unterstehen schweizeri-
schem Recht. Gerichtsstand ist am Sitz unserer Gesellschaft. 
Wir behalten uns aber vor, auch am Sitz des Käufers zu 
klagen. 
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